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Besetzung 
 Einzelrichterin Daniela Brüschweiler, 

mit Zustimmung von Richterin Jenny de Coulon Scuntaro;   

Gerichtsschreiberin Sandra Bisig. 

   

Parteien 

 
A._______, geboren am (…), 

Afghanistan,  

(…), 

Beschwerdeführer,  

  

  
gegen 

  
Staatssekretariat für Migration (SEM), 

Quellenweg 6, 3003 Bern, 

Vorinstanz. 

   

Gegenstand 

 
Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung  

(Dublin-Verfahren - Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG);  

Verfügung des SEM vom 13. April 2023 / N (…). 
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Sachverhalt: 

A.  

Der Beschwerdeführer suchte am 22. März 2023 in der Schweiz um Asyl 

nach. 

B.  

Ein Abgleich seiner Fingerabdrücke mit der Eurodac-Datenbank durch das 

SEM ergab, dass er am 11. März 2023 in Kroatien nach illegaler Einreise 

daktyloskopisch erfasst worden war und um Asyl nachgesucht hatte. 

C.  

Am 27. März 2023 ersuchte das SEM die kroatischen Behörden um Über-

nahme des Beschwerdeführers gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Bst. b der Ver-

ordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestim-

mung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaats-

angehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags 

auf internationalen Schutz zuständig ist (nachfolgend: Dublin-III-VO).  

D.  

Am 3. April 2023 fand – im Beisein der zugewiesenen Rechtsvertretung – 

das sogenannte Dublin-Gespräch statt, anlässlich welchem dem Be-

schwerdeführer das rechtliche Gehör zur möglichen Zuständigkeit Kroati-

ens für die Behandlung seines Asylgesuchs und zu einer Rückkehr dorthin 

gewährt wurde. 

Der Beschwerdeführer brachte im Wesentlichen vor, er sei in Kroatien fest-

gehalten und sehr schlecht behandelt worden. Es habe eine Mahlzeit pro 

Tag gegeben und man habe nicht zur Toilette gehen dürfen. Er habe den 

kroatischen Behörden von Beginn an mitgeteilt, dass er nicht dort bleiben 

wolle. Er wolle keinesfalls nach Kroatien zurückkehren. In der Schweiz lebe 

zudem eine (…) und ihre (…) Kinder. Die Fingerabdrücke seien ihm in Kro-

atien unter Zwang abgenommen worden. Man habe ihm gesagt, die Fin-

gerabdrücke würden abgenommen, damit man das Land verlassen könne. 

Man habe auch gesagt, die Abgabe von Fingerabdrücken bringe keine 

Nachteile. Von einem Asylgesuch in Kroatien wisse er nichts. 

Zu seinem Gesundheitszustand befragt gab der Beschwerdeführer an, er 

habe keine Beschwerden. Seit ihm von der Rechtsvertretung mitgeteilt 

worden sei, dass er allenfalls nach Kroatien zurückgeschickt werde, könne 

er aber nicht mehr schlafen. 
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Weitergehend wird auf das Protokoll und die nachfolgenden Erwägungen 

verwiesen.  

E.  

Die kroatischen Behörden stimmten dem Übernahmeersuchen des SEM 

am 10. April 2023 zu.  

F.  

Mit Verfügung vom 13. April 2023 – eröffnet am darauffolgenden Tag – trat 

das SEM in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG (SR 142.31) auf 

das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht ein. Es ordnete die Wegwei-

sung aus der Schweiz nach Kroatien an, forderte den Beschwerdeführer 

auf, die Schweiz spätestens am Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist zu 

verlassen, und beauftragte den Kanton B._______ mit dem Vollzug der 

Wegweisung. Des Weiteren händigte es die editionspflichtigen Akten ge-

mäss Aktenverzeichnis aus und stellte fest, dass einer allfälligen Be-

schwerde gegen den Entscheid keine aufschiebende Wirkung zukomme. 

G.  

Mit Schreiben vom 14. April 2023 zeigte die zugewiesene Rechtsvertre-

tung dem SEM die Beendigung des Mandatsverhältnisses an. 

H.  

Mit Eingabe vom 20. April 2023 erhob der Beschwerdeführer gegen die 

vorinstanzliche Verfügung vom 13. April 2023 Beschwerde beim Bundes-

verwaltungsgericht und beantragte dabei in materieller Hinsicht, die ange-

fochtene Verfügung sei aufzuheben, auf sein Asylgesuch sei einzutreten 

und das Asylverfahren sei in der Schweiz durchzuführen, eventualiter sei 

die Angelegenheit zu weiteren Abklärungen der Situation für Dublin-Rück-

kehrende nach Kroatien an die Vorinstanz zurückzuweisen, subeventuali-

ter sei die Vorinstanz anzuweisen, von den zuständigen Behörden Zusi-

cherungen einzuholen, dass ab dem Zeitpunkt der Ankunft in Kroatien um-

gehend Obdach, Nahrung, eine adäquate und regelmässige medizinische 

sowie psychologische Behandlung zur Verfügung stehe. In verfahrens-

rechtlicher Hinsicht beantragte er, es sei auf die Erhebung eines Kosten-

vorschusses zu verzichten und die unentgeltliche Prozessführung zu ge-

währen, zudem sei im Sinne vorsorglicher Massnahmen die aufschiebende 

Wirkung zu erteilen und die Vollzugsbehörden seien anzuweisen, von einer 

Überstellung nach Kroatien abzusehen, bis das Bundesverwaltungsgericht 

über die vorliegende Beschwerde entschieden habe. 
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I.  

Am 21. April 2023 setzte die Instruktionsrichterin den Vollzug der Überstel-

lung im Sinne einer vorsorglichen Massnahme einstweilen aus. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet auf dem Gebiet des Asyls 

in der Regel – wie auch vorliegend – endgültig über Beschwerden gegen 

Verfügungen (Art. 5 VwVG) des SEM (Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 31‒33 

VGG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). 

1.2 Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, 

soweit das AsylG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG). 

1.3 Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden. Der Be-

schwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist 

durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutz-

würdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Er ist 

daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105 und Art. 108 

Abs. 3 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG). Auf die Beschwerde ist 

einzutreten. 

2.  

Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet, weshalb sie 

im Verfahren einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zwei-

ten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin (Art. 111 Bst. e 

AsylG), ohne Durchführung eines Schriftenwechsels und mit summari-

scher Begründung, zu behandeln ist (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG). 

3.  

3.1 Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich 

Missbrauch und Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige oder 

unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt 

werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG). 

3.2 Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das 

SEM ablehnt, das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen 

(Art. 31a Abs. 1–3 AsylG), ist die Beurteilungskompetenz der Beschwer-

deinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt, ob die Vorinstanz zu 
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Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 3.1; 

2012/4 E. 2.2, je m.w.H.). 

4.  

4.1 Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsuchen-

de in einen Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des Asyl- 

und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a 

Abs. 1 Bst. b AsylG). Diesbezüglich kommt die Dublin-III-VO zur Anwen-

dung.  

4.2 Der nach dieser Verordnung zuständige Mitgliedstaat ist verpflichtet, 

einen Antragsteller, der während der Prüfung seines Antrags in einem an-

deren Mitgliedstaat einen Antrag gestellt hat oder der sich im Hoheitsgebiet 

eines anderen Mitgliedstaats ohne Aufenthaltstitel aufhält, nach Massgabe 

der Art. 23, 24, 25 und 29 wieder aufzunehmen (Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dub-

lin-III-VO). Im Rahmen eines solchen Wiederaufnahmeverfahrens (engl.: 

Take back) findet grundsätzlich keine (erneute) Zuständigkeitsprüfung 

nach Kapitel III statt (vgl. zum Ganzen BVGE 2017 VI/5 E. 6.2 und 8.2.1 

m.w.H.). 

4.3 Erweist es sich als unmöglich, einen Antragsteller in den eigentlich zu-

ständigen Mitgliedstaat zu überstellen, weil es wesentliche Gründe für die 

Annahme gibt, dass das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen für 

Antragsteller in jenem Mitgliedstaat systemische Schwachstellen aufwei-

sen, die eine Gefahr einer unmenschlichen oder entwürdigenden Behand-

lung im Sinne von Art. 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union (2012/C 326/02) mit sich bringen, ist zu prüfen, ob aufgrund dieser 

Kriterien ein anderer Mitgliedstaat als zuständig bestimmt werden kann. 

Kann kein anderer Mitgliedstaat als zuständig bestimmt werden, wird der 

die Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat zum zuständigen Mitgliedstaat 

(Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO). 

Jeder Mitgliedstaat kann abweichend von Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO be-

schliessen, einen bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder Staaten-

losen gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn er 

nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung 

zuständig ist (Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Dublin-III-VO; sogenanntes Selbstein-

trittsrecht). 

4.4 Vorliegend ergab ein Abgleich der Fingerabdrücke des Beschwerde-

führers, dass er am 11. März 2023 in Kroatien daktyloskopisch erfasst wor-
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den war. Gleichentags stellte er gemäss Auszug aus der Eurodac-Daten-

bank ein Asylgesuch. Die kroatischen Behörden stimmten dem Wiederauf-

nahmeersuchen der Vorinstanz am 10. April 2023 gestützt auf Art. 20 

Abs. 5 Dublin-III-VO zu. Die Zuständigkeit Kroatiens ist somit grundsätzlich 

gegeben. Der Einwand des Beschwerdeführers, Kroatien sei nicht sein an-

visiertes Zielland gewesen und er sei dort zur Abgabe der Fingerabdrücke 

verpflichtet worden, obwohl er gar kein Asylgesuch habe stellen wollen, 

vermag daran nichts zu ändern, zumal ein Mitgliedstaat auch dann für die 

Prüfung eines Antrags um internationalen Schutz zuständig ist, wenn die 

betreffende Person – ohne einen Asylantrag gestellt zu haben – illegal ein-

gereist und erfasst worden ist (Art. 13 Abs. 1 Dublin-III-VO). Die Abnahme 

der Fingerabdrücke von illegal einreisenden ausländischen Personen und 

Asylsuchenden stützt sich auf Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 603/2013 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 26. Juni 

2013 (Eurodac-Verordnung). Das Vorgehen der kroatischen Behörden ist 

damit insoweit nicht zu beanstanden. 

4.5 Der Wunsch des Beschwerdeführers um Verbleib in der Schweiz ver-

mag nicht gegen die Zuständigkeit Kroatiens zu sprechen, zumal die Dub-

lin-III-VO den Schutzsuchenden kein Recht einräumt, den ihren Antrag prü-

fenden Staat selber auszuwählen (vgl. auch BVGE 2010/40 E. 8.3). 

4.6 Kroatien ist Signatarstaat der EMRK, des Übereinkommens vom 

10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 

oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und des Ab-

kommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, 

SR 0.142.30) sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 

0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflich-

tungen nach. Es darf davon ausgegangen werden, dieser Staat anerkenne 

und schütze die Rechte, die sich für Schutzsuchende aus den Richtlinien 

des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 

2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung 

des internationalen Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie) sowie 2013/33/EU 

vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Per-

sonen, die internationalen Schutz beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie) er-

geben. 

4.7 Im kürzlich ergangenen und als Referenzurteil zu publizierenden Urteil 

E-1488/2020 vom 22. März 2023 hat sich das Bundesverwaltungsgericht 

einlässlich mit der Situation von Dublin-Rückkehrern in Kroatien befasst. 

Dabei hat es festgehalten, dass im heutigen Zeitpunkt keine Hinweise für 
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die Annahme vorliegen, das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen 

von Antragstellenden in Kroatien wiesen systemische Schwachstellen im 

Sinne von Art. 3 Abs. 2 zweiter und dritter Satz Dublin-III-VO auf, die eine 

Überstellung generell als unzulässig erscheinen liessen. Dies gelte sowohl 

für das Aufnahmeverfahren (Take charge) als auch für das Wiederaufnah-

meverfahren (Take back, vgl. a.a.O. E. 9.5). Auch unter Berücksichtigung 

der vom Beschwerdeführer geschilderten Erlebnisse während seines Auf-

enthalts in Kroatien ist nicht davon auszugehen, Kroatien verstosse zum 

heutigen Zeitpunkt systematisch gegen seine vertraglichen Verpflichtun-

gen als zuständiger Dublin-Mitgliedstaat im Falle einer Rücküberstellung 

von Asylsuchenden (vgl. zum Problem der Transitmigration a.a.O. E. 7). 

4.8 Nach dem Gesagten ist die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO 

– entgegen der in der Beschwerdeschrift vertretenen Auffassung – nicht 

gerechtfertigt. Ebenso wenig besteht Anlass, die Sache zur Abklärung der 

Situation für Dublin-Rückkehrende an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der 

entsprechende Eventualantrag ist abzuweisen. 

5.  

5.1 Der Beschwerdeführer macht sinngemäss geltend, angesichts seiner 

Erlebnisse in Kroatien und seines Gesundheitszustandes bestünden völ-

kerrechtliche Vollzugshindernisse nach Art. 3 EMRK, woraus sich zwin-

gende Gründe für einen Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO er-

geben würden. Er verweist dazu auf diverse Berichte zu Missständen in 

Kroatien. 

5.2 Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt angesichts der vom Be-

schwerdeführer geschilderten Erlebnisse und der Ausführungen in der Be-

schwerdeeingabe, dass das Verhalten der kroatischen Grenzbehörden und 

die Behandlung von Asylsuchenden im Rahmen der Erstaufnahme bis zur 

Gesuchstellung in Kroatien problematisch sein kann. Er konnte jedoch 

nicht darlegen, dass die ihn bei einer Rückführung im Rahmen des Dublin-

Verfahrens nach Kroatien erwartenden Bedingungen derart schlecht sind, 

dass diese zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen könnten. Das Bun-

desverwaltungsgericht geht davon aus, dass er sich nach der Dublin-Rück-

überstellung in einer anderen Situation als bei seiner ersten Einreise nach 

Kroatien befinden wird (vgl. zit. Urteil des BVGer E-1488/2020 E. 9.4). Auf 

Beschwerdeebene wird nichts vorgebracht, was an den Feststellungen des 

Gerichts etwas zu ändern vermöchte. Kroatien ist ein Rechtsstaat mit ei-

nem funktionierenden Justizsystem. Bei einer allfälligen vorübergehenden 

Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen könnte sich 
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der Beschwerdeführer an die kroatischen Behörden wenden und seine 

Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). 

Dies gilt auch in Bezug auf die geltend gemachte Behandlung seitens der 

kroatischen Behörden. Den Akten sind denn auch keine konkreten, den 

Beschwerdeführer betreffende Gründe für die Annahme zu entnehmen, 

Kroatien werde ihn ohne Prüfung seiner Asylgründe in den Heimatstaat 

überführen und ihn somit unter Missachtung des Non-Refoulement-Gebots 

zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine 

Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in 

dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen 

zu werden. 

5.3 Das Bundesverwaltungsgericht geht in seiner Praxis davon aus, dass 

die schweizerischen Behörden bei den kroatischen Behörden in der Regel 

keine individuellen Zusicherungen bezüglich des Zugangs zu adäquater 

Unterbringung, Betreuung und medizinischer Versorgung einzuholen ha-

ben. Vorliegend bestehen – entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers 

– keine Gründe, die ein Abweichen von dieser Regel gebieten würden. Der 

entsprechende Subeventualantrag um Rückweisung der Sache zwecks 

Einholung von Garantien ist abzuweisen. 

5.4 Des Weiteren liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, wonach die 

Gesundheit des Beschwerdeführers bei einer Überstellung nach Kroatien 

ernsthaft gefährdet würde.  

5.4.1 Eine zwangsweise Rückweisung von Personen mit gesundheitlichen 

Problemen stellt nur ganz ausnahmsweise einen Verstoss gegen Art. 3 

EMRK dar (vgl. Urteil des EGMR Paposhvili gegen Belgien 13. Dezember 

2016, Grosse Kammer 41738/10, §§ 180–193 m.w.H.).  

5.4.2 Weder die aktenkundigen ([…] [vgl. SEM-act. […]-19]) noch die vom 

Beschwerdeführer geltend gemachten (es gehe ihm psychisch nicht gut 

und er sei […] und […] [vgl. Beschwerde S. 3]) gesundheitlichen Beein-

trächtigungen sind so gravierend, dass sie einer Überstellung nach Kroa-

tien entgegenstehen würden. Von einer drohenden Verletzung von Art. 3 

EMRK im Sinne eines «real risk» aufgrund der gesundheitlichen Beschwer-

den ist nicht auszugehen. Die Dublin-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, den 

Antragstellenden die erforderliche medizinische Versorgung, die zumindest 

die Notversorgung und die unbedingt erforderliche Behandlung von Krank-

heiten umfasst, zugänglich zu machen (Art. 19 Abs. 1 Aufnahmerichtlinie). 

Antragstellenden Personen mit besonderen Bedürfnissen ist die erforderli-
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che medizinische oder sonstige Hilfe, einschliesslich psychologischer Be-

treuung, zu gewähren (Art. 19 Abs. 2 Aufnahmerichtlinie). Es liegen mithin 

keine Hinweise vor, wonach Kroatien seinen Verpflichtungen im Rahmen 

der Dublin-III-VO in medizinischer Hinsicht nicht nachkommen würde.  

5.5 Folglich droht weder eine Verletzung von Art. 3 EMRK noch ist eine 

Völkerrechtsverletzung aus anderem Grund ersichtlich, weshalb die 

Schweiz nicht zum Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflich-

tet ist. Den Akten sind sodann keine Hinweise auf eine gesetzeswidrige 

Ermessensausübung (vgl. BVGE 2015/9 E. 7 f.) oder ein Über- oder Un-

terschreiten des Ermessens (vgl. Art. 106 Abs. 1 Bst. a AsylG) durch die 

Vorinstanz zu entnehmen. 

6.  

6.1 Die Vorinstanz ist demnach zu Recht gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. b 

AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten. Da er 

nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung 

ist, wurde die Überstellung nach Kroatien in Anwendung von Art. 44 AsylG 

ebenfalls zu Recht angeordnet (Art. 32 Abs. 1 Bst. a AsylV 1). 

6.2 Unter diesen Umständen sind allfällige Vollzugshindernisse gemäss 

Art. 83 Abs. 3 und 4 AIG (SR 142.20) nicht mehr zu prüfen, da das Fehlen 

von solchen bereits Voraussetzung des Nichteintretensentscheids gemäss 

Art. 31a Abs.1 Bst. b AsylG ist (vgl. BVGE 2015/18 E. 5.2 m.w.H.). 

6.3 Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen.  

7.  

7.1 Mit dem vorliegenden Urteil fällt der am 21. April 2023 angeordnete 

Vollzugsstopp dahin. Das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wir-

kung ist gegenstandslos geworden. 

7.2 Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung ist 

abzuweisen, da die Begehren – wie sich aus den vorstehenden Erwägun-

gen ergibt – von Anfang an als aussichtslos zu bezeichnen waren. Die Ver-

fahrenskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 

VwVG) und auf insgesamt Fr. 750.– festzusetzen (Art. 1 ff. des Regle-

ments vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor 

dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). 
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung wird ab-

gewiesen. 

3.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 750.– werden dem Beschwerdeführer aufer-

legt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Versand des Urteils zugunsten 

der Gerichtskasse zu überweisen. 

4.  

Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, das SEM und die kantonale 

Migrationsbehörde. 

 

Die Einzelrichterin: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Daniela Brüschweiler Sandra Bisig 

 

 

Versand: 


